
Geprüfte-Gebrauchtwagen Bedingungen

Meistergeprüft

Alle Geprüften Gebrauchtwagen werden von einem Kfz-Meister geprüft, bevor sie zum 
Verkauf angeboten werden. 

Garantie 
Unsere Gebrauchtwagen bekommen, sofern mit dem Käufer nicht anders vereinbart, eine 
einjährige Gebrauchtwagengarantie nach den Bedingungen der CarGarantie 
(nachstehend beschrieben):

- bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht
- Beginn: Datum der Wiederzulassung/ Fahrzeugauslieferung
- Garantielaufzeiten:
- 12 Monate Garantielaufzeit (Fahrzeug darf zu Garantiebeginn nicht älter als 12 Jahre ab
  Erstzulassung sein)

- Garantieausschluss für Fahrzeuge:
- deren Verkaufspreis inklusive Mwst. unter 1.500 € liegt
- die einer der untenstehenden Fahrzeugarten genannten Kriterium entsprechen
- die einem der in der untenstehenden Markenübsicht genannten Marken/Typen   
  zuzuordnen sind

Fahrzeugarten

- Taxen

- Mietwagen
- Selbstfahrer-Mietwagen
- Fahrschulwagen
- Behördenfahrzeuge
- Kurier-, Eil- und Paketdienste
- Kranken- und Behindertentransporte
- Fahrzeuge, die zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung genutzt werden
- Verkauf an Händler/Wiederverkäufer
- Zulassung auf Händler
- Fahrzeuge, die nicht in der EU, Schweiz oder Norwegen zugelassen werden
- Fahrzeuge mit leistungsgesteigertem Aggregat/ Sonderkraftfahrzeuge/ Sonderserien
(z.B. Audi Abt, BMW Alpina, Mercedes AMG, Opel Irmscher, Vokswagen Oettinger,)

Markenübersicht

AMC Lada Niva Nissan 300 ZX (ausgenommmen) Ford Cosworth-Modelle

Jaguar Morgan Lancia Delta HF Integrale Lotus

Mazda RX-Modelle TVR Opel Calibra Turbo Renault Safrane Bi-Turbo

SsangYong Bentley Ford Cougar, Explorer, Honda NSX

Aston Martin Lamborghini De Tomaso Maserati

Jensen Nissan 200 SX Lancia Rolls Royce

Mitsubishi 3000 GT USA Modelle GM Ferrari

Subaru SVX BMW M-Reihe Porsche

Audi S/RS-Modelle Lancia Delta HF Chrysler

Auf Anfrage und schriftliche Bestätigung durch CarGarantie kann eine Garantie in Abweichung dieser genannten 
Fahrzeugausschlüsse vergeben werden. Im Falle einer Verletzung ist CarGarantie berechtigt, vom Vertragspartner die 
Erstattung etwaiger von ihr erbrachter Regulierungen zu verlangen.



Rückkaufversprechen 

Der Käufer erhält das Versprechen, dass der Verkäufer den Gebrauchtwagen bei Wunsch 
des Verkäufers wieder in Zahlung nimmt. 

14 Tage Umtauschrecht 

Der Verkäufer verpflichtet sich, das von dem Käufer erworbene Gebrauchtfahrzeug 
(Bezeichnung des 
Vertrags) unter der Vorraussetzung umzutauschen, dass das Fahrzeug, das der Käufer an
Stelle des mit 
oben genanntem Vertrag gekauften Fahrzeugs erwerben will, mindestens den gleichen 
Verkaufspreis 
wie das oben genannte Fahrzeug hat. Für den Käufer entsthen für die Rückgabe des 
Fahrzeugs Kosten 
in Höhe von 5% vom Kaufpreis des umzutauschenden Gebrauchtwagens, sowie 0,55 € je 
gefahrenem 
Kilometer. 
Der Umtausch ist ausgeschlossen, wenn einer der nachfolgenden Gründe vorliegt: 
- Seit der Zulassung des umzutauschenden Fahrzeugs sind mehr als 14 Kalendertage 
vergangen 
- Das Fahrzeug hat seit der Zulassung auf den Käufer einen Unfallschaden erlitten 

Gebrauchtwagen Inzahlungnahme

Der Verkäufer des Gebrauchtwagens verspricht bei Bedarf das vorige Fahrzeug des 
Käufers in 
Zahlung zu nehmen. 

Probefahrt

Während unserer Geschäftszeiten (nach Absprache mit dem Verkauf auch außerhalb 
unserer Geschäftszeiten) bieten wir Ihnen eine Probefahrt mit dem Fahrzeug Ihrer Wahl 
aus unserem Bestand an. 

Finanzierungsangebot

Gerne bieten wir Ihnen mit Hilfe der Toyota Kreditbank GmbH und der Ford Bank GmbH 
ein individuelles Finanzierungsangebot an. 


